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Gesundheits- und  
Fürsorgedirektion des Kantons Bern
Sozialamt
Fachstelle für Integration

Fördern und Fordern
Das neue Integrationsgesetz

Ausländeranteil im Kanton Bern in den ehemaligen 
Amtsbezirken:

«Ohne Einwanderung gäbe es den erfolgreichen Wirtschaftsstandort 
Schweiz nicht. Das Integrationsgesetz schafft die politischen Rahmen- 
bedingungen für ein friedliches Zusammenleben und die Chancen-
gerechtigkeit.»

Antoinette Otz Friedli –  

IntegrationsGruppe Lyss, Grosser Gemeinderat Lyss

«Das neue kantonale Integrationsgesetz macht Integration zur staatli-
chen Aufgabe: verbindlich geregelt und konkret – für alle Beteiligten.»

 

Ursula Heitz –  

Leiterin Kompetenzzentrum Integration, Direktion für Bildung, Soziales 

und Sport, Stadt Bern

«Von Migrantinnen und Migranten soll nicht mehr und nicht weniger  
Integration verlangt werden als von der einheimischen Bevölkerung. 
Wo Defizite bestehen braucht es aber Massnahmen, die zudem der 
Chancengleichheit für Zuwandernde dienen sollen. Das bernische  
Gesetz verfolgt dieses Integrationsziel mit Bedacht und Augenmass.»

Alberto Achermann – Experte für Migrationsrecht

«Das Integrationsgesetz des Kantons Bern ist nicht bahnbrechend, 
sondern wegweisend! Ich freue mich auf die konkrete Umsetzung der 
initiierten Impulse.»

 

Bettina Bergner –  

Integrationsbeauftragte Stadt Biel/Bienne

«Das Integrationsgesetz ist ein wichtiger Baustein, um einen gesunden  
Mittelweg zwischen einer pseudotoleranten Laisser-faire-Politik und 
der Ausgrenzung einzelner Gruppen zu finden. Zukunft hat nur, was 
uns alle – Eingewanderte und Einheimische – rechtlich, wirtschaftlich 
und sozial auf die gleiche Augenhöhe bringt.»

Gerda Hauck – Vertreterin der Interkonfessionellen Konferenz des Kantons Bern

«Integration ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. ‹Fördern und 
Fordern› bringt in diesem Prozess Erfolg. Das Integrationsgesetz 
stärkt die Mitwirkungspflicht und die Verbindlichkeit für alle Seiten.»

 

Juliet Jayanthy Sellathurai – 

Präsidentin der Fachkommission für Integration der Stadt Bern

Wir setzen uns ein  
für Offenheit und Respekt

Die Mobilität wird weltweit immer grösser. 
Migration ist aus modernen Gesellschaften 
nicht mehr wegzudenken. Die schweizeri-
sche Wirtschaft profitiert massgeblich von 
der Zuwanderung. Dies ist auch im Kan-
ton Bern nicht anders. Ende 2007 lebten 
im Kanton Bern 958897 Personen. 117101  
haben eine ausländische Staatsbürger-
schaft. Dies entspricht einem im schwei-

zerischen Vergleich eher geringen Aus-
länderanteil von 12.2%. Für uns alle ist  
der Kanton Lebens- und Arbeitsort. Unsere 
Kinder wachsen gemeinsam auf und werden 
unsere Zukunft prägen. Gemeinsam müssen 
wir deshalb schon heute die Chancen die-
ser Vielfalt nutzen und für eine Integration 
einstehen, die auf gegenseitigem Respekt 
beruht. 

Migrantinnen und Migranten im Kanton Bern

«Das kantonale Integrationsgesetz bringt eine willkommene Grundlage  
für die Integrationsarbeit in den Städten und den Gemeinden.»

 

 

Fred Hodel –  

Integrationsbeauftragter Stadt Thun

Bevölkerungstotal Kanton Bern  

958897 Personen, davon sind 117101 (12.2%) 

ausländische Staatsangehörige (Stand 2007).



Willkommen im Kanton Bern –  
die obligatorischen Erstgespräche

Der Entwurf sieht vor, dass sich Auslände-
rinnen und Ausländer bei ihrem Zuzug in 
den Kanton Bern persönlich bei der Wohn- 
gemeinde anmelden. Die Gemeinde ver-
mittelt den Migrantinnen und Migranten bei 
diesem ersten Kontakt die wichtigsten Infor-
mationen über das Leben in der Gemeinde 
und die Integrationsangebote in der Region. 
Anhand eines Kriterienrasters wird bei der 
Anmeldung festgestellt, ob eine vertiefte 
Information zu einem spezifischen Thema 
nötig erscheint. Ist dies der Fall, meldet die 
Gemeinde die jeweilige Person zu einem ver-
bindlichen Informationsgespräch bei einem 
Kompetenzzentrum Integration an. Diese 
Kompetenzzentren sind schon heute in allen 
Regionen den Kantons Bern präsent. Die 
Information der ausländischen Bevölkerung 
über Integrationsangebote sowie ihre Rechte 
und Pflichten stellt die Grundlage einer erfolg-
reichen Integrationspolitik und -förderung dar. 
Die Motion fordert eine frühzeitige, klare und 
offene Information über die Integrationsziele. 
Mit den obligatorischen Erstgesprächen wird 

dieser Forderung Rechnung getragen. Die In-
tegration beginnt somit so früh wie möglich –  
mit dem Zuzug, und dort wo sie am sinnvolls-
ten ist – am Wohnort der Migrantinnen und 
Migranten. Die Erstgespräche gewährleisten, 
dass ein allfälliger Handlungsbedarf frühzei-
tig erkannt wird und rechtzeitig auf geeignete 
Integrationsmassnahmen hingewiesen wer-
den kann. Der Besuch der vorgeschlagenen 
Massnahmen kann, sofern nötig, verbindlich 
eingefordert werden. In ihrer Informations-
arbeit wird die Gemeinde vom Kanton unter-
stützt. So erarbeitet er geeignete Instrumente  
zur Durchführung des Erstgesprächs wie 
beispielsweise einen Kriterienraster für die 
allfällige Weitervermittlung an die Kompetenz- 
zentren Integration.

Einfordern von Integrationsbemühungen –  
die Integrationsvereinbarungen

Der Entwurf sieht vor, dass die Migrations-
behörde mit Ausländerinnen und Ausländern  
Integrationsvereinbarungen abschliessen kann.  
Dabei stützt er sich auf das Bundesgesetz 
über die Ausländerinnen und Ausländer 
(AuG).

Der Gesetzesentwurf über die Integration der auslän-
dischen Bevölkerung – einige Besonderheiten im Detail
Der Gesetzesentwurf strebt die Integration der ausländischen Bevölkerung in alle 
Bereiche der Gesellschaft an. Schwerpunkt ist der Grundsatz «Fördern und Fordern»:  
sowohl für die ausländische Bevölkerung als auch für Kanton und Gemeinden 
werden verbindliche Bestimmungen zum jeweiligen Beitrag an die Integration  
formuliert. Der Gesetzesentwurf wurde zusammen mit der kantonalen Integrations-
kommission erarbeitet. Dadurch konnten u. a. Vertreterinnen und Vertreter der 
Gemeinden, der Migrationsbevölkerung und der politischen Parteien den Entwurf 
mitgestalten. Die Forderungen des Grossen Rates werden insbesondere mit folgen- 
den, zentralen Artikeln des Gesetzesentwurfs umgesetzt: 

Mehr Verbindlichkeit  
in der Integrationspolitik des Kt. Bern
Per Motion wurde der Regierungsrat beauftragt, verbindliche 
Integrationsrichtlinien zu schaffen. Dies die wichtigsten For-
derungen des Grossen Rates:

«Fördern und Fordern»

Der Gesetzesentwurf hat die Zuziehenden aber auch die Behörden 
und Einheimischen in die Pflicht zu nehmen, um ein respektvolles 
Miteinander zu schaffen.

Klarheit statt Willkür

Der beliebigen Interpretation des emotional aufgeladenen Themas 
soll mit verbindlichen Integrationsrichtlinien entgegengewirkt werden. 
Ihr klares Profil ist das beste Mittel für mehr Rechtssicherheit. 

Vorbeugen ist besser als reparieren

Es sollen von Beginn weg klare Integrationsziele gesetzt und offen 
darüber informiert werden.

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Abstimmung über die Minarettinitiative im November letzten  
Jahres und die daran anschliessende Diskussion haben es gezeigt: 
Migration und Integration sind Themen, die starke Emotionen hervor-
rufen. Emotionalität als Entscheidungsgrundlage kann jedoch zu Fehl-
schlüssen führen. Mehr Sachlichkeit in der Integrationspolitik fordert 
auch der Grosse Rat des Kantons Bern. Per Motion setzt er sich für 
verbindliche Integrationsrichtlinien im Sinne von «Fördern und Fordern»  
ein. Der vorliegende Gesetzesentwurf ist die Antwort auf die Forde-
rung des Grossen Rates. Ich wünsche Ihnen eine angeregte Lektüre!

Regierungsrat Philippe Perrenoud

Laut dem AuG kann die Erteilung oder Verlän-
gerung der Aufenthaltsbewilligung an den Be-
such eines Sprach- oder Integrationskurses  
gebunden werden. Solche Vereinbarungen 
können nur mit einem kleinen Teil der aus-
ländischen Bevölkerung abgeschlossen wer-
den: mit Personen, die keinen rechtlichen 
Anspruch auf einen Aufenthalt in der Schweiz 
haben. Dies sind hauptsächlich Personen 
aus Drittstaaten im Familiennachzug oder 
religiöse Betreuungspersonen und Lehr-
kräfte für heimatlichen Sprach- und Kultur- 
unterricht.

In Ostermundigen wird zurzeit ein Pilotprojekt 
durchgeführt. Geprüft werden die Anwend-
barkeit und die Wirkung von Integrationsver-
einbarungen. In der Verordnung können die 
Erfahrungen aus dem laufenden Pilotversuch 
berücksichtigt werden. 

Bei Personen, die nicht zur Zielgruppe von 
Integrationsvereinbarungen gehören, besteht  
die Möglichkeit Integrationsbemühungen, wie  
zum Beispiel den Besuch eines Sprachkur-
ses, mit Massnahmen ausserhalb des Aus-
länderrechts als verbindlich zu erklären.

Die Erfüllung der im Gesetzesentwurf for-
mulierten Pflichten der Ausländerinnen und  
Ausländer, können also von allen Migrantinnen  
und Migranten, unabhängig von ihrem aus-
länderrechtlichen Status, verbindlich einge-
fordert werden.

Schutz vor Diskriminierung

Im Entwurf werden Kanton und Gemeinden 
verpflichtet, Massnahmen zur Verhinderung 
und Beseitigung von Diskriminierung auf-
grund der ethnisch-kulturellen Herkunft zu er-

greifen. Der Schutz vor Diskriminierung ist ein 
Grundrecht. Teile der einheimischen Bevöl-
kerung haben gegenüber der ausländischen 
Bevölkerung eine grundsätzlich abwehrende 
Haltung. Trotz anerkanntem Handlungsbe-
darf ist der Bereich der Anti-Diskriminierung in 
der Schweiz wenig ausgebaut. So weist bei-
spielsweise der Europarat wiederholt darauf 
hin, dass die Diskriminierungsbekämpfung in 
der Schweiz verstärkt werden muss. Mit der 
Verankerung des Schutzes vor Diskriminie-
rung im Integrationsgesetz soll diesem Bedarf 
im Kanton Bern nachgekommen werden. Die 
Massnahmen umfassen namentlich eine ge-
zielte Öffentlichkeits- und Sensibilisierungs-
arbeit, ein Beratungsangebot für Betroffene 
sowie die Kooperation mit den zuständigen 
Behörden des Bundes und anderen in die-
sem Gebiet tätigen öffentlichen und privaten  
Einrichtungen.

Weiterführende Informationen

Den Entwurf zum Integrationsgesetz ist abruf-
bar unter: www.be.ch/vernehmlassungen

Informationen zur Integrationspolitik und zum 
Ausländergesetz des Bundes finden Sie unter:  
www.bfm.admin.ch 

Warum braucht es ein kantonales  
Integrationsgesetz?
Mit einem kantonalen Gesetz wird die Umsetzung der Integrations-
massnahmen für Migrantinnen und Migranten sowie für die Behörden 
verbindlich geregelt. Die obligatorischen Erstinformationsgespräche 
in den Gemeinden sind in der Schweiz erstmalig und wegweisend. 
Ausserdem bekommen bis anhin eher marginal behandelte Themen 
wie die Sensibilisierung der Bevölkerung und die aktive Bekämpfung 
der Diskriminierung durch das Gesetz eine stärkere Gewichtung.

Argumente für ein erfolgreiches  
Zusammenleben
Prävention

Von Beginn weg klar über die Integrationsziele zu informieren und 
die Integration aktiv zu fördern, ist sinnvoller als spätere Folgen einer 
mangelhaften Integration zu riskieren.

Gegenseitigkeit

Integration kann nur gelingen, wenn sich alle beteiligen. Das Gesetz 
nimmt sowohl die Migrantinnen und Migranten als auch die einheimi-
sche Bevölkerung in die Pflicht.

Verbindlichkeit

Mit dem Gesetz werden die gegenseitigen Pflichten und Anfor-
derungen klar und unmissverständlich festgehalten. Dies ist ein  
zuverlässiger Weg zu mehr Rechtssicherheit und gegen willkürliche 
Interpretation. 

Nutzen

Eine bessere Integration aller Gesellschaftsmitglieder wirkt sich auf 
die Lebensqualität des Einzelnen aus. Ein respektvolles Miteinander 
ist besser als misstrauisches Nebeneinander.


